
INFO                                             KOSTENARTEN                                  

Kosten sind der Verbrauch von Gütern und Diensten zum Zweck der Erzeugung neuer 
Güter und Dienste, gemessen in Geld. 

Abgrenzung der Kosten von AUFWENDUNGEN und AUSGABEN: 

Unter Aufwendungen versteht man den Gesamtverbrauch von Gütern und Diensten eines 
Betriebes, gemessen in Geld. Ausgaben sind jeder Geldausgang. 

Problem: Wie lassen sich die Kosten erfassen und dem Erzeugnis zurechnen? 

Grundsatz: Die Kosten sind den Erzeugnissen zuzurechnen, von denen sie verursacht 
        wurden! 

Kostenarten nach der Erfassung und Verrechnung: 

1a) Einzelkosten (direkte Kosten) 

können unmittelbar erfasst und direkt dem Erzeugnis zugerechnet werden,  
z. B. Materialverbrauch, Fertigungslöhne 

b) Gemeinkosten (indirekte Kosten) 

können dem Erzeugnis nur indirekt (Verteilungsschlüssel!) zugerechnet werden,  
z. B. Verwaltungsgehälter, Steuern; Heizkosten  Schlüssel: m3 bzw. Heizrippen 

c) Sondereinzelkosten der Fertigung 
z. B. für Modelle, Spezialwerkzeug, Patentgebühren. 

d) Sondereinzelkosten des Vertriebs 
z. B. für Spezialverpackung, Vertreterprovision. 

Kostenarten nach der Abhängigkeit vom Beschäftigungsgrad (BG): 

2a) Fixe Kosten 

sind unabhängig vom BG (BG  Kapazitätsauslastung, Produktionsmenge),  
z. B. Verwaltungsgehälter, Fremdkapitalzinsen, Miete. 

2b) Variable Kosten 

verändern sich mit schwankendem Beschäftigungsgrad: 


